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Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Pirna für die Haushaltsjahre 
2017 / 2018
Beschluss-Nr. 16 / 0541-20.0

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen vom 18.03.2003 
in der zurzeit geltenden Fassung hat der 
Stadtrat der Großen Kreisstadt Pirna  in der 
Sitzung am 22.11.2016 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:  

§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 
2017/2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Stadt Pirna voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen ent-
hält, wird 
	 2017	 2018
im Ergebnishaushalt mit dem
JJ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

auf	 69.489.641 EUR	 72.251.528 EUR
JJ Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-

dungen auf	  
	 73.173.262 EUR	 74.600.149 EUR
JJ Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 
auf	 -3.683.621 EUR	 -2.348.621 EUR
JJ Betrag der veranschlagten Abdeckung 

von Fehlbeträgen des ordentlichen Er-
gebnisses aus Vorjahren auf	  
	 0 EUR	 0 EUR
JJ Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen einschließlich der Ab-
deckung von Fehlbeträgen des ordentli-
chen Ergebnisses aus Vorjahren (veran-
schlagtes ordentliches Ergebnis) auf		
	 -3.683.621 EUR	 -2.348.621 EUR
JJ Gesamtbetrag der außer-

ordentlichen Erträge auf 	  
	 2.395.000 EUR	 650.000 EUR

JJ Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf	  
	 2.315.000 EUR	 760.000 EUR
JJ Saldo aus den außerordentlichen Erträ-

gen und Aufwendungen (Sonderergeb-
nis) auf	 80.000 EUR	 -110.000 EUR
JJ Betrag der veranschlagten Abdeckung 

von Fehlbeträgen des Sonderergeb-
nisses aus Vorjahren auf	  
	 -6.743.640 EUR	 -5.677.526 EUR
JJ Saldo aus den außerordentlichen Erträ-

gen und Aufwendungen einschließlich 
der Abdeckung von Fehlbeträgen des 
Sonderergebnisses aus Vorjahren (veran-
schlagtes Sonderergebnis) auf	  
	 -6.663.640 EUR	 -5.787.526 EUR
JJ Gesamtbetrag des ordentlichen Ergeb- 

nisses auf	  
	 -3.683.621 EUR	 -2.348.621 EUR
JJ Gesamtbetrag des veranschlagten Son- 

derergebnisses auf	  
	 -6.663.640 EUR	 -5.787.526 EUR
JJ Gesamtergebnis auf	  

	 -10.347.261 EUR	 -8.136.147 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
JJ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf		
	 62.340.171 EUR	 63.697.108 EUR
JJ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf	  
	 60.562.652 EUR	 60.676.089 EUR
JJ Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf 

aus laufender Verwaltungstätigkeit als 
Saldo der Gesamtbeträge der Einzah-
lungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf	  
	 1.777.519 EUR	 3.021.019 EUR
JJ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit auf	  
	 14.293.896 EUR	 13.459.566 EUR
JJ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit auf	  
	 22.965.325 EUR	 19.053.145 EUR
JJ Saldo der Einzahlungen und Auszahlun-

gen aus Investitionstätigkeit auf	  
	 -8.671.429 EUR	 -5.593.579 EUR
JJ Finanzierungsmittelüberschuss oder 

-fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmit-
telüberschuss oder -fehlbetrag aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit und dem 
Saldo der Gesamtbeträge der Einzah- 
lungen und Auszahlungen aus Investi- 
tionstätigkeit auf	  
	 -6.893.910 EUR	 -2.572.560 EUR
JJ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fi-

nanzierungstätigkeit auf	  
	 8.669.989 EUR	 4.169.296 EUR
JJ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-

nanzierungstätigkeit auf	  
	 1.776.079 EUR	 1.596.736 EUR
JJ Saldo der Einzahlungen und Auszahlun-

gen aus Finanzierungstätigkeit auf	  
	 6.893.910 EUR	 2.572.560 EUR
JJ Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss 

oder -fehlbetrag und Saldo der Einzah-
lungen und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit als Änderung des Finan-
zierungsmittelbestandes auf	  
	 0 EUR	 0 EUR
JJ festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden auf	  
	 8.669.989 EUR	 4.169.296 EUR
festgesetzt.
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§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen zur Leistung von Inves
titionen und Investitionsförderungsmaß
nahmen, der in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf	 
	 24.940.741 EUR	 18.430.086 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
der zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf	  
	 5.000.000 EUR	 5.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festge-
setzt:
	 2015	 2016
für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A) auf	  
	 350 v. H.	 350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	  
	 440 v. H.	 440 v. H.
Gewerbesteuer auf	  
	 400 v. H.	 400 v. H.

§ 6 
Verwaltungsumlage 

Verwaltungsgemeinschaft Dohma
Die Verwaltungsumlage zur Deckung 
des Finanzbedarfs für die Wahrnehmung 
der Aufgaben der Verwaltungsgemein-
schaft mit der Gemeinde Dohma gemäß 
§ 25 Sächsisches Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit sowie § 6 der Gemein-
schaftsvereinbarung in der zurzeit gelten-
den Fassung wird festgesetzt auf	  
	 333.000 EUR	 338.000 EUR

§ 7 
Verwaltungsumlage  

Hospitalstiftung
Die Verwaltungsumlage zur Deckung 
des Finanzbedarfs für die Wahrneh-
mung von Aufgaben der Hospitalstif-
tung wird festgesetzt auf	  
	 33.000 EUR	 33.000 EUR

Die Haushaltssatzung 2017 tritt am 
01.01.2017 und die Haushaltssatzung 
2018 am 01.01.2018 in Kraft.

Pirna, 16.01.2017
Oberbürgermeister

Erläuterung:
Mit Bescheid vom 12.01.2017 (Az:  0300-
092.12 / 270 / HHS 2017-2018) des Land-
kreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde 
wurde die Haushaltsatzung einschließ-
lich Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 
2018  mit Nebenbestimmungen rechtsauf- 
sichtlich genehmigt. Die Haushaltssatzung 
einschließlich Haushaltsplan und Anlagen 
der Stadt Pirna für die Jahre 2017 / 2018 
liegen in der Zeit vom 08.02.2017 bis 
16.02.2017, während der Dienstzeiten in 
der Stadtverwaltung Pirna, Stadtkämme-
rei, Stadthaus IV, Schmiedestraße 47, 1. 
OG, Zimmer aus. Dienstzeiten sind, außer 
an gesetzlichen Feiertagen:
JJ Montag	 08:00 – 12:00 und  

		  13:00 – 15:00 Uhr
JJ Dienstag	 08:00 – 12:00 und 

				    13:00 – 16:00 Uhr
JJ Mittwoch	 08:00 – 12:00 und 

				    13:00 – 15:00 Uhr
JJ Donnerstag	 08:00 – 12:00 und 

				    13:00 – 18:00 Uhr
JJ Freitag	 08:00 – 12:30 Uhr

Birgit Erler, Stadtkämmerin


